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Einleitung 

Die Untersuchung ist darauf gerichtet, die Auslegungstheorie und Aus-
legungspraxis im Ziv i l - und Arbeitsrecht der DDR darzustellen und zu 
analysieren. Dabei konnten Auslegungsfragen zum Familien- und Ehe-
recht ausgeklammert werden, wei l insoweit ausreichende Studien bereits 
vorliegen1. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, das Rechtssystem der Bundes-
republik dem der DDR deskriptiv rechtsvergleichend gegenüber zu stel-
len. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik w i rd nur dann dargestellt, 
wenn dies für das Verständnis der in der DDR vertretenen Rechtstheorie 
notwendig ist. 

Nicht nur der Gegenstand und das Ziel der Untersuchung lassen es 
angebracht erscheinen, den hier gewählten methodischen Weg aufzu-
zeigen; es gilt auch, auf die methodischen Unterschiede gegenüber der 
Mehrzahl der bereits vorliegenden Darstellungen hinzuweisen2. 

Die vorliegende Arbeit muß berücksichtigen, daß ihr eine neutrale 
Sprache der Wissenschaft nicht zur Verfügung steht, die dazu befähigt, 
Rechtsbegriffe  unterschiedlicher Rechtssysteme in gleicher Weise zutref-
fend zu beschreiben. Jede Gesellschaftsordnung bedient sich ihrer eige-
nen Wissenschaftssprache. Wird die Wissenschaftssprache des einen 
Rechtssystems zur Beschreibung eines grundsätzlich anderen verwendet, 
so können dann, wenn die Rechtsordnungen von gegensätzlichen ideolo-
gischen Positionen ausgehen, dessen Teile nicht angemessen erfaßt wer-
den. Daraus abgeleitete analytische Ergebnisse werden entsprechend 
verzerrt sein, da sie sich notwendig an der Rechtsordnung, der die Wis-
senschaftssprache entstammt, orientieren und diese als Maßstab zu-
grundelegen. Im folgenden w i rd daher die zu untersuchende Rechts-
theorie und Rechtspraxis in der DDR weitestmöglich in der Sprache der 
sozialistischen Rechtsordnung dargestellt. Hierbei werden die Termini 
„bürgerlich" und „sozialistisch" als wissenschaftliche Begriffe  zur Kenn-
zeichnung bestimmter gesellschaftlicher Formationen verwendet, ohne 
daß damit eine Bewertung der betreffenden  Gesellschaft getroffen  wer-
den soll3. 

1 Gehring,  Das Ehescheidungsrecht in Mitteldeutschland, Diss. Kö ln 1963; 
Guth,  Eheschließung und Eheauflösung nach dem Recht der DDR, Diss. Tü -
bingen 1966; Pley  er  i n Festschrift  für Hirsch, S. 137 ff. 

2 Vgl. Zur Problematik der Methoden der Rechtsvergleichung Loeber, 
Rabeis Ζ 26 (1961), 201; Knapp,  Rabeis Ζ 27 (1962—63),495; Müller-Römer, 
ROW 1969, S. 1; Material ien zum Bericht der Lage der Nation 1972, S. 17 ff. 

3 Hierbei ist zu bemerken, daß der Begriff  „bürgerl ich" nicht der Termi-
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Aufgabe dieser Arbeit kann es nicht sein, die rechtstheoretischen 
Grundlagen der zu untersuchenden Rechtspraxis in Frage zu stellen und 
an bürgerlichen Rechtsvorstellungen zu messen. Maßstäbe der Analyse 
und Kr i t i k der Auslegungstheorie und -praxis können nur dem Rechts-
system entnommen werden, aus dem die Praxis sich herleitet. Dieser 
methodische Weg schließt die Verzerrungen aus, die sich daraus ergeben 
können, daß das sozialistische Recht in bürgerlicher Terminologie darge-
stellt und an Kri ter ien des bürgerlichen Rechts gemessen wird. Obwohl 
der hier gewählte methodische Weg dem Vorwurf  der sozialistischen 
Rechtstheorie ausgesetzt ist, er hebe die Überlegenheit des sozialistischen 
Rechts nicht hervor 4, sowie dem Vorwurf  der bürgerlichen Rechtstheorie, 
er widme sich entweder nicht ausreichend der Darstellung von Gemein-
samkeiten5 oder der Kennzeichnung des „Unrechts als System", erscheint 
allein dieser Weg geeignet, Darstellung und Analyse von verzerrender 
Polemik freizuhalten. 

Jede Betrachtung der Rechtsprechung der DDR muß zwangsläufig 
unter der begrenzten Zugänglichkeit der Quellen leiden. In der DDR 
werden Urteile nicht in dem Umfang veröffentlicht,  wie er für die Bun-
desrepublik üblich ist. So stehen den heute vorliegenden 56 Bänden der 
amtlichen Sammlung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen für den ent-
sprechenden Zeitraum nur 11 Bände der Entscheidungssammlung des 
Obersten Gerichts der DDR gegenüber; die verstreute Veröffentlichung 
einer Vielzahl von Urteilen auch unterer Gerichte in juristischen Zeit-
schriften ist schon deshalb ausgeschlossen, wei l es derer nur wenige gibt. 
Soweit Urteile überhaupt veröffentlicht  sind, fehlt es an einer systema-
tischen Erfassung durch kommentierende Literatur, die weder von 
offizieller  noch von privater Seite vorliegt®. Erst in allerjüngster Zeit 
scheint man die Abneigung, Kommentare mi t Rechtsprechungsübersich-
ten zu veröffentlichen,  überwinden zu wollen7. 

Hinzu kommt, daß in der DDR die Auswahl der zur Publikation be-
stimmten Urteile weniger der Information dient als überwiegend der 

nologie der Rechtsordnung der Bundesrepublik entspricht, i n der „bürger-
liches Recht" nur zur Bezeichnung eines Teilausschnitts des Rechts verwendet 
wird. Da es jedoch an systemimmanenten kurzen und präzisen Formulie-
rungen mangelt, w i r d i m folgenden der Begriff  „bürgerl ich" im Sinne der 
DDR-Ideologie als Bezeichnung des in der BRD geltenden Rechtssystems 
und der in der Rechtswissenschaft herrschenden Anschauungen, die wei t -
gehend in der Zeit vor 1949 entwickelt wurden, verwendet, ohne daß die in 
der DDR damit verbundene Bewertung kr i t ik los übernommen werden soll. 

4 Zivs,  StuR 1964, 1299, 1301, vgl. aber auch Knapp,  Rabeis Ζ 27 (1962—63), 
495 ff. 

5 Vgl. Loeber,  Rabeis Ζ 26 (1961), S. 201 ff. 
β Kirchheimer,  Justiz, S. 398 f. 
7 So w i r d seit kurzem in der Neuen Justiz eine Rechtsprechungskartei 

geführt.  Leichtfuß,  StuR 1969, S. 106. 
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Anleitung der Rechtspflege. Die Auswahl ist insoweit nicht zufällig, son-
dern repräsentativ für die Erziehungsziele gegenüber den unteren 
Rechtspflegeorganen, damit aber nicht notwendig auch repräsentativ für 
die Rechtswirklichkeit der DDR. 

Die beschränkte Zugänglichkeit der Quellen setzt der vorliegenden 
Untersuchung ihre Grenzen. Sie kann notwendig nur insoweit die 
Rechtswirklichkeit zutreffend  beschreiben, als das zur Verfügung 
stehende Material für diese repräsentativ ist. 

Eine Analyse der Rechtstheorie der DDR und der theoretischen Über-
legungen zur Rechtsanwendung und Methodenlehre sieht sich mi t der 
Schwierigkeit konfrontiert,  daß es an umfassenden wissenschaftlichen 
Darstellungen, die, in der DDR erarbeitet, für die dort herrschenden An-
schauungen authentisch Rechenschaft ablegen könnten, bisher fehlt. So-
weit im wissenschaftlichen Schrifttum der DDR vereinzelte Äußerungen 
zur Rechtstheorie und Methodologie anzutreffen  sind, beschränken sie 
sich im wesentlichen auf die Abgrenzung des sozialistischen Rechts vom 
kapitalistischen und verzichten weitgehend auf eine Darstellung der 
Grundlagen des sozialistischen Staates und seines Rechts. Lehrbücher 
der Staats- und Rechtstheorie sind zwar angekündigt, bisher aber nicht 
erschienen8. 

Ein kritischer und damit schöpferischer  Meinungsstreit, wie er etwa in 
juristischen Zeitschriften geführt  werden könnte und der über die Lö-
sung von Rechtsfragen Aufschluß geben würde, bildet im Schrifttum der 
DDR die Ausnahme9. 

Eine Untersuchung über die Auslegungspraxis von Gerichten der DDR 
muß berücksichtigen, daß bei den unteren Gerichten der DDR die 
Rechtspflege zunächst über längere Zeit fast ausschließlich in den Hän-
den von Richtern lag, die ohne juristische Ausbildung oder nach Besuch 
eines kurzen Volksrichterkursus eingesetzt wurden10. Insbesondere 
gegenüber Urteilen aus dieser Zeit erscheint eine wissenschaftliche, ab-
strakt-juristische Untersuchung der Auslegungstechnik wenig sinnvoll, 
da diesen Richtern eine bewußt methodologische Begründung ihrer Ent-
scheidungen fernliegen mußte. Auch die Entscheidungen des OG lassen 
meist ausführliche Begründungen und Abwägungen der Entscheidungs-
gesichtspunkte vermissen. Selbst im Schrifttum der DDR w i rd beklagt11, 
daß es der Rechtssprechung des OG an Kontinuität fehle und sie auch 

8 M i t Ausnahme des als Manuskr ipt gedruckten Heftes des Instituts für 
Theorie des Staates und des Rechts der Kar l -Marx-Univers i tä t Leipzig 
(Haney  - Wagner);  Arlt  kündigt die Erarbeitung von Lehrbüchern als Schwer-
punktaufgabe bis 1975 an, StuR 1972, S. 181,189. 

9 So auch Arlt,  StuR 1972, S. 181,190. 
10 Kirchheimer,  AÖR 85, S. 11. 
11 Nathan,  N J 1956, S. 647, 648 f.; Artzt,  N J 1956, S. 710, 714. 


